
181 2. Abschnitt: Straftaten gegen die Volkswirtschaft § 170

— Berechnung von Leistungen, die bereits durch den P reis abgegolten 
sind;

— N ebenabreden jeder Art, die zu Preisüberschreitungen führen.
Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 Ziff. 2 vor, dann bedarf es nicht

der Ü berprüfung, ob der erlangte oder beabsichtigte M ehrerlös erheblich 
ist. Sinn dieses Tatbestandsm erkm als ist es, einem  Bürger, der bereits 
einm al durch ein Gericht oder innerhalb  der letzten zwei Ja h re  durch 
eine O rdnungsstrafe oder durch ein gesellschaftliches Gericht fü r das 
Gesetzwidrige seines Handelns zur V erantw ortung gezogen wurde, nun 
m ehr nachdrücklich seine V erantw ortung gegenüber der sozialistischen 
Gesellschaft klarzum achen. Das T atbestandsm erkm al „bestraft“ um faßt 
sowohl die Freiheitsstrafen  als auch alle S trafen ohne Freiheitsentzug.

Ist bei einer gerichtlichen V erurteilung die S trafe bereits getilgt, kann 
diese Bestim m ung nicht m ehr angew andt werden.

4. Auf der subjektiven Seite w ird als Schuldform Vorsatz m it der 
Z ielstellung verlangt, sich oder einem anderen einen unrechtm äßi

gen Verm ögensvorteil zu verschaffen oder zu sichern. Der T äter m uß sich 
also bew ußt dazu entscheiden, daß e r  m it der obengenannten Zielsetzung 
einen höheren als den gesetzlich zulässigen Preis fo rdert oder verein
nahm t.

5. Fahrlässige Preisverstöße sind nach Abs. 2 nu r strafbar, wenn der 
T äter den höheren Preis sowohl veran laß t als auch vereinnahm t hat

und der erhebliche Vermögensvorteil ihm, anderen Personen oder dem 
B etrieb zugute kommt.

M it den M erkm alen veranlaßt und vereinahm t w ird fü r diejenigen 
Personen strafrechtliche V erantw ortlichkeit begründet, die fü r die K al
kulation der jeweiligen Ü berpreise verantw ortlich sind oder die diese in 
anderer Weise vorgegeben oder bestim m t haben. Nach Abs. 2 sind nu r sol
che Personen zur V erantw ortung zu ziehen, die fü r das Zustandekom m en 
der Preise unm itte lbar verantw ortlich sind und diese, sei es persönlich 
oder als Leiter von Betrieben, veranlassen und vereinnahm en. Eine fah r
lässige Forderung von Ü berpreisen, die noch nicht zu einem  Vermögens
vorteil geführt hat, kann  als O rdnungsw idrigkeit geahndet w erden (§ 20 
OWVO).

6. Die Einziehung des Mehrerlöses ist entsprechend Abs. 3 eine zw in
gend vorgeschriebene M aßnahme. Einzuziehen ist der M ehrerlös,

w ie er sich nach dem Ergebnis der Bew eisaufnahm e darstellt, also die 
Differenz zwischen dem gesetzlich zulässigen und dem vereinnahm ten u n 
gesetzlichen höheren P reis (Bruttom ehrerlös). Bei der Festsetzung des 
einzuziehenden M ehrerlöses sind nicht die B eträge abzuziehen, die der 
T äter aufgrund der veränderten  Besteuerung an den S taatshaushalt ge
zahlt oder aufgrund der Nach Veranlagung zu zahlen ha t (Nettoprinzip). 
Die steuerliche Beurteilung ist A ngelegenheit der dafür zuständigen F i
nanzbehörden und un terliegt nicht der Entscheidung des Gerichts (vgl.


